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Entsorgung

Gartenhaus

Strom+ 

Wasseranschluss

ZEUGHAUSPLATZ

~750 m2 

Umrisslinie als Bodenmarkierung

Lichtsäule 1

Spielecke

Kiesfläche

~80 m2

Entwicklung Zeughausareal

Umgebungsplan mit Signalisation 1:500 / A3

Stand 15.10.2019

Zeughaus

Garten 8x13

~100 m2

Vorbereich

Kunstzeughaus Café

Temporäre Nutzungen

Lichtsäule 2

NEU!

Anlieferung Kunstzeughaus Entsorgung
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Tor 1

Tor 7

Kipppfosten 

(Poller)

U
nberechtigten ist  das Befahren des G

rundstücks  Nr. 714R,

Schönbodenstrasse 3/5 und Neue Jonastrasse 86/88/90,

Rapperswil, unter Androhung einer Busse bis zu C
HF 500

verboten.

Berechtigt s ind Anlieferungen zu den Liegenschaften

Schönbodenstrasse 1/3/5.

Uznach, .... ... .... ... ... .... ... .. .... ... ...       Kreisgericht See-Gaster
Privat
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Unberechtigten ist das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grundstück 
Nr. 714R, Schönbodenstrasse 3/5 und Neue Jonastrasse 86/88/90, 
Rapperswil, unter Androhung einer Busse bis zu CHF 500 verboten. 
Berechtigt ist, wer die Gebühr gemäss Parkplatzbestimmung 
entrichet hat.

Uznach, ...................... ..............      Kreisgericht See-Gaster

Zentrale Parkzuhr 
         max. 12 Stunden

Unberechtigten ist das Abstellen von Fahrzeugen auf dem Grund-
stück Nr. 714R, Schönbodenstrasse 3/5 und Neue Jonastrasse 
86/88/90, Rapperswil, unter Androhung einer Busse bis zu 
CHF 500 verboten.

Uznach, ....................................                   Kreisgericht See-Gaster

Privat

Berechtigt ist, wer die Gebühr gemäss Parkplatz-
bestimmung entrichtet hat sowie Mieter auf den
bezeichneten Parkflächen.

Unberechtigten ist das Abstellen von Fahrzeugen auf dem
Grundstück Nr. 714R, Schönbodenstrasse 3/5 und Neue
Jonastrasse 86/88/90, Rapperswil, unter Androhung einer
Busse bis zu CHF 500 verboten.

Berechtigt sind Mieter auf den zugeteilten Parkflächen.

Uznach, ....................................      Kreisgericht See-Gaster

Privat

Infotafel

naema
Linien

naema
Schreibmaschinentext
Signal "Zentrale Parkuhr";bei Standort der Parkuhr unter dem Dach der Tankstellezusätzlich ein Signal bei Parkuhr anbringen. (insgesamt 3x)

naema
Notiz
Marked festgelegt von naema




